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Gemeinde Kalletal  
 
212 Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 

Gemeinde Kalletal (13. Änderungssatzung) 
vom 02.04.2014 

 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 
Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der zurzeit gel-
tenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal in sei-
ner Sitzung am 20.03.2014 mit der Mehrheit der gesetzli-
chen Anzahl der Mitglieder des Rates die folgende Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 
 

§1 
 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal vom 29.10.1999 
in der Fassung der 12. Änderung vom 31.01.2014 wird wie 
folgt geändert: 
 
Der § 12 – Beigeordnete wird ersatzlos gestrichen. 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemein-
de Kalletal (13. Änderungssatzung) vom 02.04.2014 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. NW. 
1994 S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Kalletal, den 02.04.2014 
 
 
Andreas Karger 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 

 
213 Satzung zur Änderung der Satzung der Ge-

meinde Kalletal über die Erhebung von Eltern-
beiträgen für den Besuch der Offenen Ganz-
tagsschule (OGS) (1. Änderungssatzung) vom 
02.04.2014 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit 
geltenden Fassung, § 9 Abs. 3 des Schulgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) 
vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102) in der zurzeit gelten-
den Fassung, § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 
30.10.2007 (GV. NRW. S. 462) in der zurzeit geltenden 
Fassung und § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII vom 
11.09.2012 (BGBl. I S. 2022) in der zurzeit geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Gemeinde Kalletal in seiner Sitzung 
am 20.03.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung der Gemeinde Kalletal über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztagsschu-
le (OGS) vom 11.05.2011 wird wie folgt geändert:  
 
1. § 3 Beitragshöhe Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

(1) Vom maßgeblichen Einkommen (§ 4 Abs. 5) 
ist für das Schuljahr 2014/2015 ein  
Prozentsatz von 4,00 als Elternbeitrag zu zah-
len, ab dem Schuljahr 2015/2016 erfolgt eine 
jährliche Anhebung um 1,5 %. Der monatliche 
Elternbeitrag wird kaufmännisch auf volle Euro 
gerundet. Der Elternbeitrag beträgt maximal 
150,00 € pro Monat und Kind. 

 
2. § 3 Beitragshöhe Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 
 

(5) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder 
von Personen, die nach § 2 Absatz 1 an die 
Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Kin-
dertageseinrichtung, eine Kindertagespflege 
oder die Offene Ganztagsschule, so entfallen 
die Beiträge für das zweite und jedes weitere 
Kind.  

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2014 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Kal-
letal über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch 
der Offenen Ganztagsschule (OGS) (1. Änderungssatzung) 
vom 02.04.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. NW. 
1994 S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Kalletal, den 02.04.2014 
 
 
Andreas Karger 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
214 Öffentliche Bekanntmachung: Zugelassene 

Wahlvorschläge für die Kommunalwahl in der 
Gemeinde Kalletal am 25.05.2014 
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Stadt Lage 
 
215 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäi-
schen Parlament und für die Kommunalwahlen 
am 25.05.2014 

 
1. Die Wählerverzeichnisse zur Wahl zum Europäischen 

Parlament und für die Wahl- und Stimmbezirke für die 
Kommunalwahlen in der Stadt Lage werden in der Zeit 
vom 05.05.2014 bis 09.05.2014 während der allge-
meinen Öffnungszeiten im Rathaus I, Zimmer 29, 
Lange Straße 72, 32791 Lage (nicht barrierefrei) für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß der dem § 21 
Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechen-
den Vorschriften des Meldegesetzes NRW eingetragen 
ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. 
Tag vor der Wahl, spätestens am 09.05.2014 bis 13:00 
Uhr, bei der Stadt Lage (Rathaus I, Zimmer 29, Lange 
Straße 72, 32791 Lage) Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04.05.2014 
eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann in der Stadt Lage  

a. an der Europawahl durch Stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahlraum dieses Kreises 

b. oder an der Kommunalwahl durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlbe-
zirks 

c. oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag für die Europawahl 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ne/r Wahlberechtigte/r, 
a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne 

ihr/sein Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis bei Deut-
schen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlord-
nung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
der Europawahlordnung bis zum 04.05.2014 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlord-
nung bis zum 09.05.2014 versäumt hat, 

b) wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahl-
ordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs.2 
der Europawahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung 
entstanden ist, 

c) wenn ihr/sein Wahlrecht im Einspruchsverfah-
ren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses 
zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt 
ist. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag für die Kommunal-
wahl 
6.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 

Wahlberechtigte/r, 
6.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ne/r Wahlberechtigte/r, wenn 
a) sie/er nachweist, dass sie/er aus einem von 

ihr/ihm nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist versäumt hat; 

b) sie/er aus einem von ihr/ihm nicht zu vertre-
tenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist; 

c) ihre/seine Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach der Einspruchsfrist entstanden 
ist oder sich herausstellt. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 23.05.2014, 
18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden. 
 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentier-
bare elektronische Übermittlung als gewahrt. Bei der 
Antragstellung müssen Familienname, Vornamen, Ge-
burtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Ort) angegeben werden 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. 
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Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihr/ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihr/ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter Punkt 5.2 Buchstabe a) bis c) 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie/er 
dazu berechtigt ist. Ein behinderte/r Wahlberechtigte/r kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 
7. Mit dem Wahlscheinantrag für die Europawahl erhält 

die/der Wahlberechtigte  
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Mit dem Wahlscheinantrag für die Gemeinde- und 
Kreiswahlen erhält die/der Wahlberechtigte  

 
- je einen amtlichen Stimmzettel für die Gemeinde-

ratswahl (orange) und die Kreistagswahl (rot), 
- einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der Briefwahl für die Europawahl muss die Wäh-
lerin/der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stel-
le absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Bei der Briefwahl für die Kommunalwahl muss der 
Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus- 
schließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich beför-
dert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden. 

 
Lage, den 11.04.2014 
 
Stadt Lage 
 
gez. Paulussen 
 
 
T. Paulussen 
Wahlleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
216 Öffentliche Bekanntmachung: Zugelassene 

Wahlvorschläge für die Wahl des Rates in der 
Stadt Lage am 25.05.2014 
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217 Aufstellung des Bebauungsplanes G 34 „Hey-

sundern“ der Stadt Lage, OT Billinghausen, im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 
hier: Satzungsbeschluss vom 27.03.2014 und 
Inkrafttreten 

 
Der Bebauungsplan G 34 „Heysundern“ der Stadt Lage im 
Ortsteil Billinghausen ist vom Rat der Stadt Lage in seiner 
Sitzung am 27.03.2014 gemäß § 10 Absatz 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666) in den jeweils gültigen Fassungen als Sat-
zung beschlossen worden.  
 
Der Beschluss hat folgenden Wortlaut: 
 
„Der Bebauungsplan G 34 „Heysundern“ der Stadt Lage im 
Ortsteil Billinghausen wird unter Einbeziehung der zuvor 
gefassten Abwägungsbeschlüsse gem. § 10 BauGB i.V.m. 
§  7 GO NW als Satzung beschlossen.“ 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt nach § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) der Bebauungs-
plan G 34 „Heysundern“ der Stadt Lage im Ortsteil Billin-
ghausen in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Bebauungsplanes G 34 „Heysun-
dern“ der Stadt Lage im Ortsteil Billinghausen sind aus 
dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten Planaus-
schnitt ersichtlich. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
mit einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für 
die genaue Umgrenzung ist die Grenzeintragung in der 
zum Bebauungsplan G 34 „Heysundern“ der Stadt Lage 
gehörenden Planzeichnung verbindlich. 
 
Der Bebauungsplan G 34 „Heysundern“ der Stadt Lage 
einschließlich Begründung wird vom Tage dieser Bekannt-
machung an für dauernd während der Dienststunden bei 
der Stadt Lage, Rathaus III, Lange Straße 67 (Fachteam 
Planen, Zimmer 204), 32791 Lage, zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes G 34 
„Heysundern“ der Stadt Lage im Ortsteil Billinghausen wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
1. Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetzbu-

ches (BauGB)  
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und  

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs, 

 
 
 
 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Lage geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. Das gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von eingetrete-
nen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 

 
3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Sat-
zung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte  
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, 9. April 2014 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
218 Bekanntmachung der Alten Hansestadt Lemgo 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
zu den Kommunalwahlen NRW am 25. Mai 
2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen (Ge-

meinderatswahl, Kreistagswahl) für die Stimmbezirke 
der Alten Hansestadt Lemgo wird in der Zeit vom 05. 
Mai 2014. bis 09. Mai 2014 im Rathaus, Zimmer 324 
(nicht barrierefrei), Marktplatz 1, 32657 Lemgo, für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das 
Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist mittels Computer mög-
lich. 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch: von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag:   von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag:  von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die ei-
ne Auskunftssperre nach Melderecht besteht.  

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am Freitag, 09. Mai 2014, bis 12.30 Uhr, bei der 
Alten Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeister, Abteilung 
Wahlen, Rathaus, Zimmer 324, 32657 Lemgo, Ein-
spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 
eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Ge-
fahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem 

Wahlbezirk  
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen  
  Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 
oder 
- durch Briefwahl  
teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene  
Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene/r  Wahlberechtigte/r, wenn 
a) sie/er nachweist, dass sie/er aus einem von 

ihr/ihm nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis bis 
zum 09. Mai 2014 versäumt hat, 

b) sie/er aus einem von ihm/ihr nicht zu vertre-
tenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist, 

c) ihre/seine Berechtigung zur Teilnahme an 
der Wahl erst nach der Einspruchsfrist (09. 
Mai 2014) entstanden ist oder sich heraus-
stellt.  

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis Freitag, 23. Mai 2014, 
18.00 Uhr, bei der Alten Hansestadt Lemgo mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Die Schriftform wird 
auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, Email 
oder durch sonstige dokumentierbare elektronische 
Übermittlung gewahrt. Bei der Antragstellung müssen 
Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnan-
schrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) ange-
geben werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage (25. Mai 2014), 15.00 
Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 
ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 
24. Mai 2014), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch bis zum Wahltage (25. Mai 
2014), 15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für jemand anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtig-
te/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. 

 
7. Mit dem Wahlschein (gemeinsamer Wahlschein für bei-

de Wahlen) erhält sie/er 
1. den gemeinsamen Wahlschein für alle Wahlen,  
2. je einen Stimmzettel für die Wahlen, für die sie/er 

wahlberechtigt ist. Dieser ist für die Kreistagswahl 
rot und für die Gemeinderatswahl blau, 

3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen grü-
nen Stimmzettelumschlag, 

4. den amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zurückzusenden ist, versehenen gelben 
Wahlbriefumschlag und  

5. ein Merkblatt über die Briefwahl. 
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Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlagen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen.  

 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den amtlichen grünen Stimmzet-
telumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die 
auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-
des Statt, steckt den unterschriebenen sowie mit Ort 
und Datum versehenen Wahlschein und den verschlos-
senen grünen Stimmzettelumschlag in den amtlichen 
gelben Wahlbriefumschlag und verschließt diesen. 

 
8. Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den Wahlbrief 

mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzei-
tig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage (25. Mai 2014) 
bis 16.00 Uhr eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird unentgeltlich ausschließlich von der 
Deutschen Post AG innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
9. Die Kommunalwahlen finden gleichzeitig mit der Euro-

pawahl statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunal-
wahlen und bei der Europawahl durch Briefwahl wählen 
wollen, müssen für beide Wahlen jeweils gesonderte 
Wahlbriefe absenden. 

 
Lemgo, 04. April 2014 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
 
 
(Dr. Austermann) 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
219 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäi-
schen Parlament am 25. Mai 2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen 

Parlament für die Wahlbezirke der Alten Hansestadt 
Lemgo wird in der Zeit vom 05. Mai 2014 bis 09. Mai 
2014 während der u.a. Öffnungszeiten bei der Alten 
Hansestadt Lemgo, Rathaus, Marktplatz 1, Zimmer 324 
(nicht barrierefrei), 32657 Lemgo, für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das Wählerver-
zeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist mittels Computer möglich. 
Öffnungszeiten: 
Montag - Mittwoch: von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag:  von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag:  von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 

 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die ei-
ne Auskunftssperre nach Melderecht besteht. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 09. Mai 2014 bis 12.30 Uhr, bei der Alten Han-
sestadt Lemgo, Der Bürgermeister, Abteilung Wahlen, 
Rathaus, Marktplatz 1, Zimmer 324, 32657 Lemgo, Ein-
spruch einlegen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 
eine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Ge-
fahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis 

Lippe  
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum des Kreises Lippe  
oder  
durch Briefwahl  
 

teilnehmen. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 
Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ne/r Wahlberechtigte/r, 

a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein 
Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 
1 der Europawahlordnung, bei Unionsbür-
ger/innen nach § 17a Abs. 2 Europawahlordnung 
bis zum 04. Mai 2014 oder die Einspruchsfrist ge-
gen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der 
Europawahlordnung bis zum 09. Mai 2014 ver-
säumt hat, 

b) wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Wahl 
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei 
Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 der Europa-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn ihr/sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis Freitag, 23. Mai 2014, 18.00 
Uhr, bei der Alten Hansestadt Lemgo mündlich oder schrift-
lich beantragt werden. Die Schriftform wird auch durch Te-
legramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sons-
tige dokumentierbare elektronische     Übermittlung ge-
wahrt. Bei der Antragstellung müssen Familienname, Vor-
namen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort) angegeben werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag (25. Mai 2014), 15.00 Uhr gestellt 
werden. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihr/ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihr/ihm bis zum Tage vor der Wahl (Samstag, 24. Mai 
2014), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag (25. Mai 2014), 15.00 Uhr, 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält sie/er 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief - zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 
 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Alten Hansestadt Lemgo vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen. 
 
Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage (25. Mai 2014) bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land als Standardbrief ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutsche Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 
 
7. Die Europawahl findet gleichzeitig mit den Kommunal-

wahlen statt. Wahlberechtigte, die bei der Europawahl 
und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 
wollen, müssen für beide Wahlen jeweils gesonderte 
Wahlbriefe absenden. 

 
Lemgo, 04. April 2014 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
 
 
Dr. Austermann 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
220 Öffentliche Bekanntmachung: Zugelassene 

Wahlvorschläge für die Kommunalwahl in der 
Alten Hansestadt Lemgo am 25.05.2014 
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Stadt Lügde 
 
221 Bekanntmachung der Stadt Lügde über das 

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 
2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Par-
lament in der Stadt Lügde wird in der Zeit vom 05. bis 09. 
Mai 2014 während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
Stadt Lügde – Bürgerbüro – Am Markt 1, 32676 Lügde für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der 
Zugang ist barrierefrei. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 
des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 05. Mai 2014, spätestens 
am 09. Mai 2014 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Lügde – Bür-
gerbüro – Am Markt 1, 32676 Lügde, Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 eine 
Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-tragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis 
Lippe durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Kreises oder  durch Briefwahl teil-
nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 
 
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,  
 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis - bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
der Europawahlordnung - bis zum 04. Mai 2014 oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 09. Mai 2014 ver-
säumt hat, 
 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs.1 der Europawahlordnung entstanden ist, 
 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kennt-nis der Gemeindebehörde ge-
langt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wähler-verzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 2014, 18.00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 
- einen amtlichen weißen Stimmzettel, 
 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und 

 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-lagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
dem Postunternehmen Deutsche Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 
 
Lügde, den 25.04.2014 
 
Stadt Lügde 
 
 
Loges, Wahlleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
222 Bekanntmachung der Stadt Lügde über das 

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen zu den 
Kommunalwahlen NRW am 25. Mai 2014 

 
1. Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und fin-

den am 25. Mai 2014 gleichzeitig statt: 
 

Wahl der Vertretung des Kreises Lippe, 
Wahl der Vertretung der Stadt Lügde und 
Wahl des Bürgermeisters 

 
Das Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl für die 
Stimmbezirke der Stadt Lügde wird in der Zeit vom 05. 
Mai 2014 bis 09. Mai 2014 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten bei der Stadt Lügde – Bürgerbüro – Am 
Markt 1, 32676 Lügde, für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. Der Zugang ist barrierefrei. 

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegis-
ter ein Sperrvermerk gemäß  § 34 Abs. 6 des Meldege-
setzes NRW eingetragen ist. 

 
 
 
 
 
 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann in der Zeit vom 05. Mai 2014, spätes-
tens am 09. Mai 2014 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Lüg-
de – Bürgerbüro - Am Markt 1, 32676 Lügde, Einspruch 
einlegen.  
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 
eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwah-
lunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem 

Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder durch Briefwahl 
teilnehmen.  

 
5.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
        
      5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl- 
             berechtigter 
 
       5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener  
             Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund die Einspruchsfrist 
(bis zum 09. Mai 2014) versäumt hat, 

b) wenn er aus einem von ihm nicht zu vertretenden 
Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenom-
men worden ist, 

c) wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach der  Einspruchsfrist entstanden ist 
oder sich herausstellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 2014, 
18.00 Uhr, bei der Stadt Lügde mündlich, schriftlich  
oder elektronisch beantragt werden.  

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.  

 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 
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Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er da-
zu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 
7. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 
- je einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl, für die er 

wahlberechtigt ist. Dieser ist für die Kreistagswahl rot, für 
die Gemeinderatswahl grün und für die Bürgermeister-
wahl blau. 

 
- einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, 
 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-
schlag und 

 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
dem Postunternehmen Deutsche Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 
 
Lügde, den 14.04.2014 
 
Stadt Lügde 
 
 
Loges, Wahlleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
223 Öffentliche Bekanntmachung: Zugelassene 

Wahlvorschläge für die Kommunalwahl in der 
Stadt Lügde am 25.05.2014 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
224 Bekanntmachung der Stadt Schieder-

Schwalenberg über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen zu den Kommunalwahlen NRW 
am 25. Mai 2014 

 
1. Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und fin-

den am 25. Mai 2014 gleichzeitig statt: 
 

Wahl der Vertretung der Stadt Schieder-Schwalenberg 
und 
Wahl der Vertretung des Kreises Lippe 

 
Das Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl für die 
Stimmbezirke der Stadt Schieder-Schwalenberg wird in 
der Zeit vom 05. Mai 2014 bis 09. Mai 2014 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten in der Meldebehörde 
der Stadt Schieder-Schwalenberg, Domäne 3, Bürger- 
und Rathaus, Zimmer Nr. 6,  für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Der Zugang zur Melde-
behörde ist barrierefrei. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegis-
ter ein Sperrvermerk gemäß  § 34 Abs. 6 des Meldege-
setzes NRW eingetragen ist. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 09. Mai 2014 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt 
Schieder-Schwalenberg, Fachbereich 3 –Ordnung und 
Soziales- Domäne 3, Zimmer 6, 32816 Schieder- 
Schwalenberg, Einspruch einlegen.  

 
Der Einspruch ist schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift einzulegen. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 
eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwah-
lunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung. 

 
 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem 

Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder durch Briefwahl 
teilnehmen.  

 
5.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
        
      5.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl- 
            berechtigte 
 
      5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener  
            Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er nachweist, dass er aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grund die Einspruchsfrist 
(bis zum 09. Mai 2014) versäumt hat, 

b) wenn er aus einem von ihm nicht zu vertretenden 
Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenom-
men worden ist, 

c) wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach der  Einspruchsfrist entstanden ist 
oder sich herausstellt. 

 
8. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 2014, 
18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde schriftlich oder 
mündlich beantragt werden. Die Schriftform wird auch 
durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder 
durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elekt-
ronischer Form gewahrt. Eine fernmündliche Antragstel-
lung ist unzulässig. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.  

 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr 
stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlbe-
rechtige/r kann sich bei der Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. 

 
9. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

I. je einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl, für 
die er wahlberechtigt ist. Dieser ist für die Ge-
meinderatswahl orange und die Kreistagswahl rot, 

II. einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, 
III. einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf 

dem die vollständige Anschrift, an die der Wahl-
brief zu übersenden ist, und der Wahlbezirk ange-
geben ist, 

IV. ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur zulässig, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die 
Stimmzettel, legt sie in den amtlichen grünen Stimmzettel-
umschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf 
dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung  an Eides 
statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den 
verschlossenen grünen Stimmzettelumschlag in den amtli-
chen gelben Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahl-
briefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den 
Stimmzettel(-n) und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Die Wahlbriefe 
werden im Bereich der Deutschen Post AG als Standard-
brief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich be-
fördert. Sie können auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 07.04.2014 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
-Gert Klaus - 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
225 Bekanntmachung der Stadt Schieder-

Schwalenberg über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen 
Parlament am 25. Mai 2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Par-
lament wird in der Zeit vom 05. bis 09. Mai 2014 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten in der Meldebehörde der 
Stadt Schieder-Schwalenberg, Domäne 3, Bürger- und 
Rathaus, Zimmer Nr. 6, 32816 Schieder-Schwalenberg für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der 
Zugang zur Meldebehörde ist barrierefrei. Jeder Wahl-
berechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit o-
der Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des 
Melde-gesetzes NRW eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 
 
 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 05. Mai 2014 bis zum 09. 
Mai 2014, spätestens am 09.05.2014 bis 12.00 Uhr, bei der 
Stadt Schieder-Schwalenberg,  Fachbereich 3 –Ordnung 
und Soziales- Domäne 3, Zimmer 6, 32816 Schieder-
Schwalenberg, Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 eine 
Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-tragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis 
Lippe 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Kreises  

 
oder  
 

durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 
 
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,  
 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis -bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
der Europawahlordnung- bis zum 04. Mai 2014 oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 09. Mai 2014 ver-
säumt hat, 
 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen  nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 
der Europawahlordnung  oder der Einspruchsfrist nach § 
21 Abs.1 der Europawahlordnung entstanden ist, 
 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kennt-nis der Gemeindebehörde ge-
langt ist. 
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Wahlscheine können von in das Wähler-verzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 23. Mai 2014, 18.00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 
- einen amtlichen weißen Stimmzettel, 
 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und 

 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-lagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
dem Postunternehmen Deutsche Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg, den 25.04.2014 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 

 
226 Öffentliche Bekanntmachung: Zugelassene 

Wahlvorschläge für die Kommunalwahl in der 
Stadt Schieder-Schwalenberg am 25.05.2014 
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227 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Stadt Schieder-Schwalenberg für das 
Haushaltsjahr 2014 

 
Gemäß § 80 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW 
S.666) in der zur Zeit geltenden Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 
Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2014 mit An-
lagen ab dem 28.04.2014 während der Dienststunden 
(montags bis freitags von 08.00 – 12.00 Uhr sowie don-
nerstags von 14.00 – 17.00 Uhr) im Rat- und Bürgerhaus, 
Domäne 3, Zimmer 24 bis zum Abschluss des Beratungs-
verfahrens im Rat öffentlich zur Einsichtnahme (erneut) 
ausgelegt wird. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen 
können Einwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Einwendungen 
erheben. 
 
Die Einwendungen sind zu richten an: 
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 1 – Finanzen und Organisation 
Domäne 3 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 17. April 2014 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
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Gemeinde Schlangen 
 
228 Bekanntmachung der Gemeinde Schlangen 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
zu den Kommunalwahlen NRW am 25. Mai 
2014 

 
1. Folgende Wahlen sind miteinander verbunden und 

finden am 25. Mai 2014 gleichzeitig statt: 
 

Wahl der Vertretung der Gemeinde Schlangen  
und 
Wahl der Vertretung des Kreises Lippe 
 
Das Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl für die 
Stimmbezirke der Gemeinde Schlangen wird in der Zeit 
vom  05.05.2014  bis  09.05.2014 im Rathaus der Ge-
meinde Schlangen, Kirchplatz 6, 33189 Schlangen, EG, 
Bürgerbüro während der allgemeinen  Öffnungszei-
ten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Da-
tensichtgerät möglich. Jeder Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister einen Sperrvermerk gemäß § 
34 Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 09.05.2014 bis 12.15 Uhr, 
beim Bürgermeister der Gemeinde Schlangen, 
- Wahlamt-, Rathaus, EG, Bürgerbüro, Kirchplatz 6, 
33189 Schlangen, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04.05.2014 
eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt 
haben,  erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in sei-
nem Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Stimmbezirk dieses Wahlbezirkes oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 
 
 
 

 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte, 

 
1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-

gener Wahlberechtigter, wenn 
a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis (bis zum 09.05.2014, 12.15 Uhr) 
versäumt hat, 

b) er aus einem von ihm nicht zu vertretenden 
Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufge-
nommen worden ist, 

c) seine Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach der Einspruchsfrist entstanden 
ist oder sich herausstellt. 

 
2. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
23.05.2014, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
mündlich oder schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. Diese Schriftform gilt auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermitt-
lung als gewahrt. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht  
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben 
a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
3. Der Wahlberechtigte erhält mit dem Wahlschein zu-

gleich 
 

1. je einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl, für 
die er wahlberechtigt ist. Dieser ist für die Ge-
meinderatswahl blau und für die Kreistagswahl 
rot, 

2. einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, 
3. einen amtlich gelben Wahlbriefumschlag, auf 

dem die vollständige Anschrift, an die der Wahl-
brief zu übersenden ist und der Wahlbezirk an-
gegeben ist, 

4. ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
An eine andere Person als den Wahlberechtigten wer-
den Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausge-
händigt, wenn die Empfangsberechtigung durch schrift-
liche Vollmacht nachgewiesen wird. 
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Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich 
die/den Stimmzettel, legt ihn/sie in den  grünen Stimm-
zettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet 
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an 
Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein 
und den Stimmzettelumschlag in den gelben Wahlbrief-
umschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
den Stimmzettel(n) und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahl-
brief dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr ein-
geht. 
 
Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Post 
AG als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform befördert. Sie können auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-       ben 
werden. 
 
Schlangen, den 11.04.2014 
 
Der Wahlleiter für die  
Kommunalwahl in Schlangen 
 
 
Rayczik     

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
 
229 Bekanntmachung der Gemeinde Schlangen 

über  das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl zum Europäischen Par-
lament am 25.05.2014 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen 
Parlament wird  in der Zeit vom                                               
05.05.2014 bis  09.05.2014 im Rathaus der Gemeinde 
Schlangen, Kirchplatz 6, 33189 Schlangen, EG, Bür-
gerbüro während der allgemeinen  Öffnungszeiten 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. Jeder Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 
Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. Wäh-
len kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 09.05.2014 bis 12.15 Uhr, 
beim Bürgermeister der Gemeinde Schlangen, 
-Wahlamt-, Rathaus, EG, Bürgerbüro, Kirchplatz 6, 
33189 Schlangen, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04.05.2014 
eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt 
haben,  erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
Kreis Lippe durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) des Kreises Lippe oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 jeder in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte, 

 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-

gener Wahlberechtigter, wenn 
a) er nachweist, dass er ohne sein Ver-

schulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis- bei Deutschen 
nach § 17 (1) der Europawahlordnung, 
bei Unionsbürgern nach § 17 (2) der Eu-
ropawahlordnung – bis zum 04.05.2014 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis  nach § 21 (1) der Euro-
pawahlordnung bis zum 09.05.2014, 
12.15 Uhr, versäumt hat, 

b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl 
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 (1) der Europa-
wahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17 a (2) der Europawahlordnung oder der 
Einspruchsfrist nach § 21 (1) der Euro-
pawahlordnung entstanden ist, 

c) sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
23.05.2014, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
mündlich oder schriftlich   oder elektronisch bean-
tragt werden. Diese Schriftform gilt auch durch Te-
legramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermitt-
lung als gewahrt. 
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht  
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben 
a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
7. Der Wahlberechtigte erhält mit dem Wahlschein zu-

gleich 
 

1. einen amtlichen weißen Stimmzettel, 
2. einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf 

dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist, versehen ist und 

4. ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
An eine andere Person als den Wahlberechtigten wer-
den Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausge-
händigt, wenn die Empfangsberechtigung durch schrift-
liche Vollmacht nachgewiesen wird. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von dem Postunternehmen Deutsche Post 
AG unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Schlangen, den 11.04.2014 
 
Der Wahlleiter  
 
 
Rayczik     

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
230 Bekanntmachung der Wahlvorschläge für die 

Wahl der Vertreter der Gemeinde Schlangen 
am 25. Mai 2014 

 
Aufgrund des § 19 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW.  S. 454, ber.  S. 509 und 1999 S 70), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 01. Oktober 2013 (GV. NRW. S 
564) - SGV. NRW  1112-, werden die vom Wahlausschuss 
in seiner Sitzung am 10. April 2014 zugelassenen Wahl-
vorschläge hiermit bekannt gegeben. 
 
Es folgen die Dateien: 

A. Entfällt 
B. Wahlvorschläge für die Wahl in den Wahlbezirken, 
C. Wahlvorschläge für die Wahl aus den Reservelis-

ten der jeweiligen Parteien 
 
Gemeinde Schlangen, den 22.04.2014 
 
Der Wahlleiter 
 
 
Rayczik 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



430 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 431 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



432 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 433 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



434 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 435 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



436 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 437 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



438 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 439 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



440 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 441 
 

 

 

Jobcenter Lippe 
 
231 Öffentliche Zustellung eines Ablehnungsbe-

scheides vom 28.03.2014 für die Zeit ab 
01.03.2014 an Herrn Alexander  Pilipschuk 

 
An Herrn Alexander Pilipschuk ist am 28.03.2014 unter 
dem Aktenzeichen 6.230.2.20.15.0002.0 ein Ablehnungs-
bescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herr Ale-
xander Pilipschuk unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Lemgo, Wirtschaftliche Hilfen, Steinweg 12, in 
32657 Lemgo, Zimmer 116 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Lemgo, den 14.04.14 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Sandra Neumann 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
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Landesverband Lippe 
 
232 Die 40. Sitzung der der Verbandsversammlung 

in der 15. Wahlperiode des Landesverbandes 
Lippe 

 
Die 40. Sitzung der der Verbandsversammlung in der 15. 
Wahlperiode des Landesverbandes Lippe findet am 
 

Mittwoch, 30.04.2014, 15:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: Landesverband Lippe, Schloss Bra-

ke, Schlossstr. 18, 32657 Lemgo 
 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte  
 
             A.  Öffentlicher Teil 
 
 1.   Niederschrift über die 39. Sitzung der Verbands-

versammlung - öffentlicher Teil - in der 15. Wahl-
periode der Verbandsversammlung am 
26.02.2014 

  
 2.   Anfragen der Mitglieder der Verbandsversamm-

lung 
  
 3.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 4.   Haushaltskonsolidierung Landesverband Lip-

pe 
  
 4.1.   Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses 

vom 09.04.2014 
 

 4.1.1   Verwaltungsseitiger Vorschlag zur Zusammenar-
beit zwischen Landesverband Lippe und Kreis 
Lippe 

  
 4.1.2  Antrag der SPD-Fraktion im Landesverband Lip-

pe 
  
 4.1.3    Antrag der FDP-Fraktion im Landesverband Lip-

pe 
  
 4.2.   Verwaltungsseitiger Vorschlag zur Finanzierung 

der Deckungslücke (83.000 €) zur Zielgröße 
(424.600 €) des Haushaltskonsolidierungskon-
zeptes 

  
 5.   Weserrenaissance-Museum Schloss Brake; Zu-

kunftskonzept 
  
 6.   Sponsorengelder und Spenden 
  
 6.1.   Regelungen zum Umgang mit Sponsorengeldern 

und Spenden 
  
 6.2.   Dokumentation der Sponsorengelder Kap. 11 Tit. 

282 00 und deren Verwendung (2012 - 2014) 
  
 6.3.   Planungen 2014 
  

 
 7.   Pumpspeicherkraftwerk 
  
 8.   Kulturentwicklungsplan 
  
 9.   Jahresabschluss 2013 des Landesverbandes 

Lippe 
 
 

 Nichtöffentlicher Teil 
 

 10.   Niederschrift über die 39 . Sitzung der Verbands-
versammlung - nichtöffentlicher Teil - in der 15. 
Wahlperiode der Verbandsversammlung am 
26.02.2014 

  
 11.   Anfragen der Mitglieder der Verbandsversamm-

lung 
  
 12.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 13.   Personalangelegenheit  
  
 14.   Vertragsangelegenheit 
 

Kr.Bl.Lippe 25.04.2014 
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